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In dieser Ausgabe:				                  

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Elsterheide 
• Bekanntmachung öffentlicher Gemeinderatssitzung 
  der Gemeinde Elsterheide
• Information zu Terminvergaben des Standesamtes und 
  Pass- und Meldewesens sowie Gewerbeangelegenheiten
• Bekanntmachung der Beschlüsse der 41. Sitzung 
  des Gemeinderates vom 19.12.2023
• Bekanntmachung der Beschlüsse der 42. Sitzung 
  des Gemeinderates vom 23.01.2024
• Bekanntmachung über die Zusammensetzung des   
  Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Elsterheide für die 
  Gemeinderatswahl und Ortschaftsratswahlen am 09. Juni 2024
• Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung der 
  Gemeinderatswahl und Ortschaftsratswahlen 
  der Gemeinde Elsterheide
• Wahlhelfer für die bevorstehende Europa- und Kommunalwahl gesucht
• Bekanntmachung des Ergebnisses zur Gemeindewehrleiterwahl der               
  Gemeindefeuerwehr Elsterheide am 30.01.2024
• Öffentliche Bekanntmachung zur Festsetzung 
  der Grundsteuern im Jahr 2024
• Öffentliche Bekanntmachung zur Festsetzung der 
  Hundesteuern im Jahr 2024
• Bekanntmachung der Gemeinde Elsterheide nach § 10 Abs. 3 
  Baugesetzbuch (BauGB) der Genehmigung des Bebauungsplanes 2. 
  Änderung „Aqua Terra Lausitz“
• Bekanntmachung der Gemeinde Elsterheide nach § 6 Abs. 5 
  Baugesetzbuch (BauGB) der Genehmigung der 9. Änderung des 
  Flächennutzungsplanes Elsterheide
• Bekanntmachung der öffentlichen Auslage des Entwurfes 
  zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Terra Nova“
• Bekanntmachung der Widerspruchsrechte gegen 
  die Datenübermittlung aus dem Melderegister

Öffentliche Bekanntmachungen fremder Ämter, 
Behörden, Institutionen
• Einladung zu Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Geierswalde
• Anmeldung an der Oberschule Lohsa
• Bekanntmachung Bürgerinformationsveranstaltung zum geplanten Neubau 
   eines Geh- und Radweges entlang der B 96 zwischen Schwarzkollm und Nardt
• Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, 
  Regionalstelle Luckau
	 o Öffentliche Bekanntmachung Masselandausschreibung 
	    im Flurbereinigungsverfahren Oberer Landgraben 2. BA
• Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
  der Jagdgenossenschaft Bluno / Klein Partwitz
• Einladung zur Mitgliederversammlung 
  der Jagdgenossenschaft „Wolfsheide“ Sabrodt
• Einladung zur Mitgliederversammlung 
  der Jagdgenossenschaft Neuwiese / Bergen / Nardt
• 2. Projektaufruf der LEADER-Region Lausitzer Seenland

Kultur- und Vereinsnachrichten/Sonstiges
• Wir feiern Sankt Martin in der Kita „Lutki“ Bergen
• Wandertag „Auf den Spuren von Mammuts“
• Pressemitteilung des Zweckverbands Lausitzer Seenland
• Aufruf: Gemeinde Elsterheide sucht Ortswegewart
• Weihnachtsfeier der Blunoer Senioren
• Förderübergabe Ostsächsische Sparkasse Dresden 
  an Jugendfeuerwehr Seidewinkel am 01.12.2023
• Vogelhochzeit und Zamperdank der Kita „Lutki“ Bergen
• Zamperzeit in Klein Partwitz

 • Ostern in der Schrotholzscheune Bergen

Öffnungszeiten/Sprechzeiten   
der Gemeindeverwaltung, OT Bergen

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGENAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag   
Freitag

  	        	          13.00 bis 15.30 Uhr  
09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr 
		  geschlossen  
09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr 
09.00 bis 11.30 Uhr 

Gemeinde Elsterheide  
Ortsteil Bergen • Am Anger 36 • 02979 Elsterheide 

Telefon: 03571/4801- 0 • Telefax: 03571/403644 
E-Mail: gemeinde@elsterheide.de 

Internet: www.elsterheide.de
Bürgermeisteramt  
Antje Gasterstädt
Bürgermeisterin 

Marie-Luise Günther 
Büroleiterin

Haupt- und Ordnungsamt       
Alex Scholze
Amtsleiter

Kevin Käppler 
Ordnungsamt, Brand- und
Katastrophenschutz

Carolin Lupp 
Standesamt

Erika Fischer 
Pass- und Meldewesen, 
Gewerbeangelegenheiten  

Manuela Kempe 
Mieten, Pachten, Registratur, 
Archiv 

Kämmerei  
Stefanie Arndt  
Kämmerin

Franziska Modsching 
Kasse

Kerstin Stramke 
Kasse

Adrienne Urbantke
Steuern

Bauamt 
Ivonne Siemon
Bauleitplanung, Liegenschaften

Heidrun Eger
Bauleitplanung, Liegenschaften

Ally Fritsche
SB Bauamt                       

Steffen Ranft 
Bauordnung, Tourismus

Baubetriebshof 
Siegbert Bogott 
Bauholeiter

zu erreichen über die Büroleitung 

Tel.:     03571/4801-0  
E-mail: gemeinde@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-26  
E-Mail: scholze@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-13  
E-Mail: kaeppler@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-27  
E-Mail: lupp@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-29  
E-Mail: fischer@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-28  
E-Mail: kempe@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-21 
E-Mail: arndt@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-22 
E-Mail: modsching@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-23 
E-Mail: stramke@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-24 
E-Mail: urbantke@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-30
E-Mail: siemon@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-31 
E-Mail: eger@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-33 
E-Mail: fritsche@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-12 
E-Mail: ranft@elsterheide.de

Tel.:     03571/4801-32 
E-Mail: bogott@elsterheide.de

Bankverbindungen der Gemeinde Elsterheide  

Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN: DE73 8505 0300 3000 1035 45  

BIC: OSDDDE81XXX 

Volksbank Dresden - Bautzen eG  
IBAN: DE98 8509 0000 5520 2610 03  

BIC: GENODEF1DRS 

2

Bekanntmachungskästen der einzelnen Ortsteile lt. Bekannt-
machungssatzung der Gemeinde Elsterheide vom 22.11.2016, 
zuletzt geändert am 27.09.2017:

Ortsteil Bergen
Ortsteil Bluno
Ortsteil Geierswalde
Ortsteil Klein Partwitz
Ortsteil Nardt
Ortsteil Neuwiese
Ortsteil Sabrodt
Ortsteil Seidewinkel
Ortsteil Tätzschwitz

Am Anger 36
Dorfaue 33
Landstraße 33
Lindenallee 4
Thruneweg 6
Elstergrund 2
Dorfstraße 64
Zur Friedenseiche 1
Am Wiesengrund 2

Bekanntmachungskästen der einzelnen Ortsteile lt. Satzung

11

15

S.

3
3

4

4

5

6

6

8
8

9

9

9

10

10

11
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Elsterheide, bitte beachten Sie auch die Informationen 

des Landratsamtes Bautzen und der Trink- und Abwasser -
�]�Z�H�F�N�Y�H�U�E�¦�Q�G�H�����$�P�W�O�L�F�K�H���%�H�N�D�Q�Q�W�P�D�F�K�X�Q�J�H�Q���Ñ�Q�G�H�Q���6�L�H��
in den Mitteilungsblättern der Ausgabe Kamenz und dem 

Amtsblatt des Landratsamtes.

Ansprechpartner für Waldbesitzer

Forstrevier Elsterheide des Staatsbetriebes Sachsenforst, 
Forstbezirk Oberlausitz  

Aufgabengebiete:   Beratung und Betreuung der Privat-Kommu-
nalwaldbesitzer, forsttechnische Betriebsleitung im Kommunal-
wald, Holzvermarktung und Forstförderung

Ansprechpartner:   Revierleiterin Frau Julia Menzel 
                               (Vertretung Herr Florian Pusch)

Festnetz:
Mobil:
E-Mail:
Dienstsitz:
Sprechzeit:

03571/4332303
0173/9616055
Florian.Pusch@smekul.sachsen.de
Kastanienweg 5b, 02977 Hoyerswerda
Dienstag, 15.00 bis 18.00 Uhr

Forstrevier Elsterheide des Kreisforstamtes Bautzen

Aufgabengebiete:  Forstaufsicht, Forst-/Waldschutz im 
Privatwald-Körperschaftswald, Überwachung und Verhütung von 
Waldbränden, Reitwege-Reitmarken

Ansprechpartner: Revierleiter Herr Rolf Schlichting

Festnetz:
Mobil:
E-Mail:
Dienstsitz:

Sprechzeit:

03591/5251-68131
0175/7265507 
rolf.schlichting@lra-bautzen.de
Gemeindeamt Elsterheide OT Bergen, Am 
Anger 36, 02979 Elsterheide 
nach telefonischer Vereinbarung

Schiedsstelle der Gemeinde Elsterheide
Bürgerinnen und Bürger können sich mit folgenden Problemen 
und Anfragen an unsere Friedensrichterinnen Frau Kerstin Lau 
(Friedensricherin) und Frau Claudia Bochynek (Stellvertretende 
Friedensrichterin) wenden:

•	 privatrechtliche Streitigkeiten wie z. B. Nachbarschafts-		
recht, Schadenersatz, Schmerzensgeldforderung

•	 strafrechtliche Angelegenheiten wie z. B. Beleidigung,  		
Hausfriedensbruch

Die Sprechzeiten werden einmal im Monat – jeden 2. 
Donnerstag – in der Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr in der 

Gemeindeverwaltung Elsterheide, Am Anger 36 in 02979 
Elsterheide im Raum 1.14 – Besprechungsraum/Schiedsstelle 

– durchgeführt. 

Außerhalb der Sprechzeiten können schriftliche Anfragen und An-
träge an folgende Anschrift gesendet werden: Gemeinde Elsterheide 

• Schiedsstelle • Am Anger 36 • 02979 Elsterheide

Außerdem erreichen Sie unsere Friedensrichterin wie folgt:

Frau Claudia Bochynek 
Tel.: 0160/96253857  
E-Mail: claudia.bochynek@friedensrichterin.de

Öffnungszeiten der Bibliotheken in den 
Ortsteilen der Gemeinde Elsterheide

Bibliothek Sabrodt
Gemeindehaus (Eingang West), Dorfstraße 64
jeden Donnerstag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Bibliothek Bergen
Gemeindeverwaltung (Eingang über Innenhof), Am Anger 36
jeden Montag von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Bibliothek Bluno
Ortsteilverwaltung, Dorfaue 33
jeden Montag von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Bibliothek Geierswalde
Ortsteilverwaltung, Landstraße 33
jeden Montag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Bibliothek Klein Partwitz
Alter Konsum, Lindenallee 2
jeden Dienstag von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDE ELSTERHEIDE

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Elsterheide,

hiermit teilen wir Ihnen den Termin der kommenden ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Elsterheide mit:

Dienstag, den 27.02.2024 um 19.00 Uhr
im Ratssaal der Gemeindeverwaltung, OT Bergen, Am Anger 36.

Die Sitzung ist öffentlich, weiterführend nichtöffentlich.

Die Tagesordnung wird wie gewohnt in den Bekanntmachungskästen der einzelnen Ortsteile der Gemeinde Elsterheide bekannt-
gegeben.

gez. Gasterstädt
Bürgermeisterin

Öffnungs- und Sprechzeiten der Ortsteilverwaltungen
Ortsteilverwaltung Geierswalde

Ortsteilverwaltung Sabrodt
Ortsteilverwaltung Tätzschwitz

Ortsteilverwaltung Nardt
Ortsteilverwaltung Bluno
Ortsteilverwaltung Klein Partwitz

jeden 3. Dienstag im Monat 16.00 bis 
18.00 Uhr
Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr
jeden 2. Mittwoch 17.00 bis 18.00 Uhr
(Sprechzeiten werden durch Aushang 
bekannt gemacht)
Dienstag 17.00 bis 19.00 Uhr
nach telefonischer Vereinbarung
nach telefonischer Vereinbarung

Bekanntmachung öffentlicher Gemeinderatssitzungen
der Gemeinde Elsterheide
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Beschluss Nr. 77/23
Beschluss über die Entscheidungen zu den 
Stellungnahmen zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes 
�š�)�U�H�L�Ò�¦�F�K�H�Q���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H���*�H�P�D�U�N�X�Q�J���1�D�U�G�W�˜��
(Abwägungsbeschluss)

Der Gemeinderat Elsterheide entscheidet über die während 
der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange am 2. Entwurf eingegangenen Bedenken, Einwände 
und Hinweise wie in der vorliegenden Abwägungstabelle 
niedergeschrieben Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich 
dagegen.

Beschluss Nr. 78/23
Beschluss über die Satzung des Bebauungsplanes 
�š�)�U�H�L�Ò�¦�F�K�H�Q���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H���*�H�P�D�U�N�X�Q�J���1�D�U�G�W�˜

Aufgrund des fehlenden Beschlusses zu Nr. 77/23 wurde die 
Beschlussvorlage von der Gemeindeverwaltung zurückgezogen.

Beschluss Nr. 79/23
Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes zur 
�������†�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���š�7�H�U�U�D���1�R�Y�D�˜

Der Gemeinderat Elsterheide beschließt die Aufstellung des 
Bebauungsplanes zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Terra 
Nova“ im OT Sabrodt, Schwarzlugk-Forsthaus.

Der Ursprungsbebauungsplan trat am 21.02.2018 in Kraft.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Terra Nova“ (siehe 
unten) wurde am 31.03.2023 rechtskräftig.
Der Geltungsbereich beträgt ca. 7 ha und betrifft das Flurstück 
72/3 der Flur 10 in der Gemarkung Seidewinkel.

Information zu Terminvergaben des 
Standesamtes und Pass- und Meldewesens 

sowie Gewerbeangelegenheiten

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Elsterheide,

wir geben die Empfehlung, Termine auch während der 
Öffnungszeiten im Standesamt und Pass- und Meldewesen 
sowie für Gewerbeangelegenheiten zu vereinbaren, 
wenn Sie dort Anliegen, Anträge etc. vortragen. Sofern 
Wartezeiten für Bürgerinnen und Bürger entstehen, werden 
bevorzugt diejenigen mit Termin zu den entsprechenden 
Sachbearbeiterinnen gebeten.

Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass am 09. April 2024 
die Öffnungszeit im Standesamt und Pass- und Meldewesen 
sowie für Gewerbeangelegenheiten bereits um 16.30 Uhr endet. 
Hintergrund ist die Tagung des Gemeindewahlausschusses.

Des Weiteren schließen o.g. Ämter am 12. März 2024 aufgrund 
einer Urlaubsvertretung bereits um 17.00 Uhr.

Wir bitten um Beachtung und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

gez. Scholze
Hauptamtsleiter

Bekanntmachung der Beschlüsse der 
41. Sitzung des Gemeinderates vom 

19.12.2023

Begründung:
Die Grundstückseigentümerin Landschafts-, Nutz- und 
Wildtierpflege GmbH stellte einen Antrag für diese 2. 
B-Planänderung.
Das Unternehmen beabsichtigt die unterschiedlichen 
Nutzungen der Flächen anders als bisher zu verorten und 
demgemäß die Flächenaufteilung im Geltungsbereich zu 
ändern.
Es sind geänderte Verkehrswegeführungen, Platzanordnungen 
und Grünflächenausweisungen geplant.
Die Grundzüge der Planung sollen unberührt bleiben, also auch 
die bisherige Art und das Maß der baulichen Nutzung sowie 
nach Möglichkeit die Flächenbilanz.
Daher wird das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB 
angestrebt, wonach unter anderem auf die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden verzichtet sowie 
von der Durchführung der Umweltprüfung abgesehen wird.

Die Kosten des B-Planänderungsverfahrens trägt die LNW 
GmbH.

Beschluss Nr. 80/23
Beschluss zur Festlegung der Sitzungstermine des 
Gemeinderates der Gemeinde Elsterheide für 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt für 2024 
folgende Sitzungstermine:

Januar			   Dienstag, den 23.01.2024
Februar			   Dienstag, den 27.02.2024
März			   Dienstag, den 26.03.2024
April			   Dienstag, den 23.04.2024
Mai			   Dienstag, den 28.05.2024
August			   Dienstag, den 06.08.2024
September		  Dienstag, den 10.09.2024
Oktober			   Dienstag, den 22.10.2024
November		  Dienstag, den 19.11.2024
Dezember		  Dienstag, den 17.12.2024

Beschluss Nr. 81/23
Beschluss über die Vergabe von Bauleistungen im 
Zusammenhang mit dem Bauvorhaben: 
Erweiterungsneubau Begegnungszentrum Klein Partwitz
Leistung: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
(SiGeKo) Baustellenbetreuung

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt 
im Rahmen der Baumaßnahme: Erweiterungsneubau 
Begegnungszentrum Klein Partwitz die Leistung SiGeKo an die 
Firma CB Arbeitsschutz, Englisch Viertel 4, 02979 Elsterheide 
OT Bluno, zu vergeben. 

Finanzierung der Maßnahme:
Die Maßnahme ist unter der Investitionsnummer 
111303.2019.001 „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses 
zum Begegnungszentrum Klein Partwitz“ im Haushalt 2024/25 
eingestellt. Unter dem Produktsachkonto 111303.096200 – 
785110 sind die Auszahlungen veranschlagt.

Die Baumaßnahme wird über die Förderrichtlinie Ländliche 
Entwicklung mit insgesamt 500.000 � gefördert.

Vergabeverfahren:
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden drei 
Fachunternehmen die Möglichkeit geboten, sich in diese 
Baumaßnahme einzubringen. Es haben sich drei Unternehmen 
an dieser Ausschreibung beteiligt.

Beschluss Nr. 82/23
Beschluss zur Festlegung der Sitzungstermine des 
Gemeinderates der Gemeinde Elsterheide für 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt die 
Spenden, die eingeworben und eingegangen sind, gemäß § 
73 Abs. 5 S. 3 SächsGemO anzunehmen. Im Zeitraum vom 
15.11.2023 bis zum 12.12.2023 sind Spenden i. H. v. insgesamt 
1.720,00 EUR bei der Gemeinde Elsterheide eingegangen.

Für folgende Maßnahme wurde um Zuwendung geworben:

1.	 gesellsch. Aktivitäten in Klein Partwitz	 100,00 �
2.	 Sommerfest Bluno (Sachspende)		  270,00 �
3.	 Kutschenräder FFW Klein Partwitz	            1.350,00 �

Bekanntmachung der Beschlüsse 
der 42. Sitzung des Gemeinderates vom 

23.01.2024

Beschluss Nr. 01/24
Beschluss über die Entscheidungen zu den 
Stellungnahmen zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes 
�š�)�U�H�L�Ò�¦�F�K�H�Q���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H���*�H�P�D�U�N�X�Q�J���1�D�U�G�W�˜��
(Abwägungsbeschluss)

Der Gemeinderat Elsterheide entscheidet über die während 
der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange am 2. Entwurf eingegangenen Bedenken, Einwände 
und Hinweise wie in der vorliegenden Abwägungstabelle 
niedergeschrieben und fasst darüber den Beschluss.

Beschluss Nr. 02/24
Beschluss über die Satzung des Bebauungsplanes 
�š�)�U�H�L�Ò�¦�F�K�H�Q���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H���*�H�P�D�U�N�X�Q�J���1�D�U�G�W�˜

Der Gemeinderat Elsterheide beschließt die vorliegende 
Fassung vom 16.01.2024 des Bebauungsplanes “Freiflächen-
Photovoltaikanlage Gemarkung Nardt“, bestehend aus Plan-
zeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung.

Der Gemeinderat tritt mit Beschluss der Begründung (mit 
Umweltbericht) bei.

Der Bebauungsplan bedarf der Genehmigung des 
Landratsamtes Bautzen und tritt mit deren öffentlicher 
Bekanntmachung in Kraft.

Beschluss Nr. 03/24
Beschluss über den Entwurf zur 2. Änderung des 
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���š�7�H�U�U�D���1�R�Y�D�˜

Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Entwurf über die 
2. Änderung des Bebauungsplanes „Terra Nova“ in der Fassung 
vom Januar 2024.

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB erstellt, weshalb die frühzeitigen Beteiligungen 
der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange am Vorentwurf entfallen und von einer Umweltprüfung 
mit Erstellung des Umweltberichtes abgesehen wird.
Die Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange am Entwurf werden über den Zeitraum eines Monats 
durchgeführt.

Beschluss Nr. 04/24
Wahl des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde 
Elsterheide für die Kommunalwahlen am 09. Juni 2024

Hinsichtlich der am 09. Juni 2024 stattfindenden Gemeinderats- 
und Ortschaftsratswahlen in der Gemeinde muss ein 
Gemeindewahlausschuss gebildet werden. Über die Bildung 
des Gemeindewahlausschusses sagt § 9 Kommunalwahlgesetz, 
dass der Gemeinderat den Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter sowie die Beisitzer und Stellvertreter der 
Beisitzer in gleicher Zahl aus den Wahlberechtigten und 
Gemeindebediensteten wählt.

Wahlvorschlag:
Vorsitzender:			   Herr Alex Scholze
Stellv. Vorsitzende:		  Frau Carolin Lupp
1. Beisitzende:			   Frau Erika Fischer
Stellv. 1. Beisitzende:		  Frau Adrienne Urbantke
2. Beisitzende:			   Frau Marie-Luise Günther 
Stellv. 2. Beisitzender:		  Herr Kevin Käppler 

Alle vorgeschlagenen Personen wurden einstimmig vom 
Gemeinderat in getrennten Wahlgängen gewählt.

Beschluss Nr. 05/24
Beschluss über die Vergabe der örtlichen Prüfung der 
Jahresabschlüsse 2013 und 2014

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt die 
Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 
2013 und 2014 sowie die Durchführung der örtlichen Prüfung 
nach § 106 Abs. 1 SächsGemO (Kassenprüfung) an die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft LiSka Treuhand GmbH, 
Schlesischer Platz 2 in 01097 Dresden zu vergeben.

Die Kosten für jedes Prüfungsjahr inkl. Kassenprüfung betragen 
5.200,00 � netto zzgl. USt 
(= 6.188,00 � brutto). Die Gesamtkosten für die Prüfjahre 2013 
und 2014 betragen 12.376,00 � brutto.

Beschluss Nr. 06/24
Annahme von Spenden

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt die 
Spenden, die eingeworben und eingegangen sind, gemäß § 
73 Abs. 5 S. 3 SächsGemO anzunehmen. Im Zeitraum vom 
13.12.2023 bis zum 16.01.2024 sind Spenden i. H. v. insgesamt 
1.800,00 EUR bei der Gemeinde Elsterheide eingegangen.

Für folgende Maßnahme wurde um Zuwendung geworben:
1.	 Nachwuchsförderung Spielmannszug Bluno   500,00 �
2.	 Ausstattung OTV Bluno		               1.000,00 �
3.	 gesellsch. Aktivitäten in Klein Partwitz             100,00 �
4.	 JFW Seidewinkel			                   200,00 �

Beschluss Nr. 07/24
Beschluss über die Zustimmung zur Ortswehrleiterwahl der 
Ortswehr Seidewinkel am 19.01.2024

Der Gemeinderat stimmt der Wahl der Ortswehr Seidewinkel am 
19.01.2024 des Herrn Daniel Smoller zum Ortswehrleiter sowie 
des Herrn Franz Jaeger und Herrn Eric Speisekorn zu den 
stellvertretenden Ortswehrleitern zu.
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Bekanntmachung über die Zusammenset-
zung des Gemeindewahlausschusses der 

Gemeinde Elsterheide für die Gemeinderats-
wahl und Ortschaftsratswahlen 

am 09. Juni 2024

Vorsitzender:		  Herr Alex Scholze
			   Am Anger 36, 02979 Elsterheide
			   Tel.: 03571/4801-26	

Stellv. Vorsitzende:	 Frau Carolin Lupp
			   Am Anger 36, 02979 Elsterheide
			   Tel.: 03571/4801-27	

1. Beisitzende:		  Frau Erika Fischer
			   Am Anger 36, 02979 Elsterheide
			   Tel.: 03571/4801-29
	
Stellv. der 1. Beisitzenden:	
			   Frau Adrienne Urbantke
			   Am Anger 36, 02979 Elsterheide
			   Tel.: 03571/4801-24	

2. Beisitzende:		  Frau Marie-Luise Günther
			   Am Anger 36, 02979 Elsterheide
			   Tel.: 03571/4801-0	

Stellv. der 2. Beisitzenden:		
			   Herr Kevin Käppler
			   Am Anger 36, 02979 Elsterheide
			   Tel.: 03571/4801-13	

gez. Gasterstädt
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der 
Durchführung der Gemeinderatswahl und 

Ortschaftsratswahlen der 
Gemeinde Elsterheide

Am 09. Juni 2024 finden die Wahl des Gemeinderates und die 
Wahlen der Ortschaftsräte der Gemeinde Elsterheide statt. Die 
Wahlen werden organisatorisch mit den Wahlen zum Kreistag 
des Landkreises Bautzen und der Wahl zum Europäischen 
Parlament verbunden.

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinderatswahl

1. Die Wahl des Gemeinderates der Gemeinde Elsterheide 
findet am Sonntag, den 09. Juni 2024 statt. Die Wahl wird 
gemäß § 57 des sächsischen Kommunalwahlgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 2018 (SächsGVBl. 
S. 298), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. 
Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist, 
organisatorisch mit den Ortschaftsratswahlen, den Wahlen 

zum Kreistag des Landkreises Bautzen und der Wahl zum 
Europäischen Parlament verbunden.

2. Es sind 16 Mitglieder des Gemeinderates zu wählen.

3. Das Wahlgebiet der Gemeinderatswahl besteht aus einem 
Wahlkreis.

4. Es wird dazu aufgefordert, Wahlvorschläge beim Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses in der Gemeindeverwaltung 
Elsterheide, OT Bergen, Am Anger 36, 02979 Elsterheide 
gemäß den rechtlichen Vorschriften schriftlich einzureichen. 
Vordrucke für die Wahlvorschläge, Niederschriften über 
Bewerberaufstellungen und Zustimmungserklärungen 
sind ebenfalls bei der oben genannten Adresse der 
Gemeindeverwaltung während den Öffnungszeiten erhältlich. 
Die Öffnungszeiten sind:
Montag					     13.00 bis 15.30 Uhr
Dienstag		 09.00 bis 12.00 Uhr    und	 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch		 geschlossen
Donnerstag	 09.00 bis 12.00 Uhr	 13.00 bis 15.30 Uhr
Freitag		  09.00 bis 11.30 Uhr.	 	

5. Wahlvorschläge können ab dem 27. Februar 2024 zu den 
oben genannten Öffnungszeiten bis zum 04. April 2024, 18.00 
Uhr eingereicht werden. Als fristgemäß eingegangen, gelten 
alle Wahlvorschläge, die bis zum genannten Zeitpunkt beim 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses vorliegen. Die 
Wahlvorschläge sollten so eingereicht werden, dass innerhalb 
der Einreichungsfrist eventuelle Mängel behoben bzw. fehlende 
Unterlagen ergänzt werden können.

6. Wahlvorschläge können von Parteien und 
Wählervereinigungen eingereicht werden. Jede Partei und jede 
Wählervereinigung darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. 
Ein Wahlvorschlag darf höchstens 24 Bewerber enthalten. 
Ein Bewerber darf sich nicht in mehreren Wahlvorschlägen 
aufnehmen lassen. Die Namen der Bewerber müssen in der 
durch die Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei 
oder Wählervereinigung festgelegten Reihenfolge aufgeführt 
sein. Im Übrigen sind die Wahlvorschläge entsprechend der 
Vorschriften über Inhalt und Form der Wahlvorschläge der §§ 6a 
bis 6e des sächsischen Kommunalwahlgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. April 2018 (SächsGVBl. S. 
298), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Februar 
2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist, und des § 16 
der Sächsischen Kommunalwahlordnung vom 24. Juli 2023 
(SächsKomWO) einzureichen. Die im § 16 Absatz 3
SächsKomWO genannten Unterlagen sind den 
Wahlvorschlägen beizufügen.

7. Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von 
mindestens 40 Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die keine 
Bewerber des Wahlvorschlags sein dürfen, unterschrieben 
werden (Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung 
muss zum Zeitpunkt der Unterschriftsleistung gegeben sein. 
Ausgenommen von der Forderung nach Beibringung von 
Unterstützungsunterschriften sind Wahlvorschläge von Parteien, 
die im sächsischen Landtag oder seit der letzten regelmäßigen 
Wahl im Gemeinderat vertreten sind. Zudem sind von der 
Forderung nach Beibringung von Unterstützungsunterschriften 
mitgliedschaftlich organisierte Wählvereinigungen 
ausgenommen, die seit der letzten regelmäßigen Wahl im 
Gemeinderat vertreten sind. Auch nichtmitgliedschaftlich 
organisierte Wählervereinigungen sind von der Forderung nach 
Beibringung von Unterstützungsunterschriften ausgenommen, 
wenn sie seit der letzten regelmäßigen Wahl im Gemeinderat 
vertreten sind und der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für 
die Wählervereinigung Gewählten, die dem Gemeinderat zum 
Zeitpunkt der Einreichung angehören, unterschreiben ist.

8. Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung 
des Wahlvorschlags in der Gemeindeverwaltung Elsterheide, 
OT Bergen, Am Anger 36, 02979 Elsterheide während 
den oben genannten Öffnungszeiten bis 04. April 2024, 
18.00 Uhr geleistet werden. Die Unterstützungsunterschrift 
muss vom Wahlberechtigten auf dem Unterschriftsblatt 
in der Gemeindeverwaltung unter Angabe des Tages der 
Unterzeichnung eigenhändig vor Ort geleistet werden. Neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vorname und die Anschrift 
(Hauptwohnsitz) des Unterzeichners anzugeben. Auf Verlangen 
hat er sich über seine Person auszuweisen. Die Identität und 
die Wahlberechtigung werden am Tag der Unterschrift von der 
Gemeindeverwaltung Elsterheide kostenfrei festgestellt.

9. Ein Wahlberechtigter kann nur für einen Wahlvorschlag 
seine Unterstützungsunterschrift leisten. Hat ein 
Wahlberechtigter mehre Wahlvorschläge unterstützt, so sind 
alle seine Unterstützungsunterschriften ungültig. Geleistete 
Unterstützungsunterschriften können nicht zurückgezogen 
werden.

10. Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder wegen 
einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, 
die Gemeindeverwaltung aufzusuchen, können die 
Unterzeichnung durch Erklärung vor einem Beauftragten der 
Gemeindeverwaltung ersetzen.

11. Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von 
Wahlvorschlägen: Indem die Wahlbewerber im Rahmen 
der Aufstellungsversammlung dem Versammlungsleiter 
die für die Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16 zur 
Kommunalwahlordnung) notwendigen personenbezogenen 
Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung (Anlage 17 zur 
Kommunalwahlordnung) und – soweit sie Bürger anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind – eine 
Versicherung an Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 des 
Kommunalwahlgesetzes abgeben, entstehen für die den 
Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wählervereinigung 
aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten nach Artikel 13 
der Datenschutz- Grundverordnung. Es wird empfohlen, dem 
Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung ein 
standardisiertes Merkblatt entsprechend dem Musterformular 1 
unter 
http://www.datenschutzrecht.sachsen.de/Informationspflichten.
html
auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 
die Zustimmungserklärung trotz einer eventuellen 
datenschutzrechtlichen Geltendmachung der Berichtigung und 
Löschung materiell- rechtlich weiter gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 
Satz 2 KomWG).

gez. Gasterstädt
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Ortschaftsratswahlen

1. Die Wahlen der Ortschaftsräte der Gemeinde Elsterheide 
finden am Sonntag, den 09. Juni 2024 statt. Die Wahlen 
werden gemäß § 57 des sächsischen Kommunalwahlgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 2018 
(SächsGVBl. S. 298), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden 
ist, organisatorisch mit der Gemeinderatswahl, den Wahlen 
zum Kreistag des Landkreises Bautzen und der Wahl zum 
Europäischen Parlament verbunden.

2. Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Ortschaftsrates der 
einzelnen Ortsteile beträgt:

im Ortsteil Bluno			   5 Mitglieder,
im Ortsteil Geierswalde		  5 Mitglieder,

im Ortsteil Klein Partwitz		  5 Mitglieder,
im Ortsteil Nardt			   5 Mitglieder,
im Ortsteil Neuwiese-Bergen	 7 Mitglieder,
im Ortsteil Sabrodt		  5 Mitglieder,
im Ortsteil Seidewinkel		  5 Mitglieder und
im Ortsteil Tätzschwitz		  7 Mitglieder.

3. Das Wahlgebiet für die Ortschaftsratswahl eines Ortsteils ist 
das Gebiet der jeweiligen Ortschaft. Jede Ortschaft bildet einen 
Wahlkreis.

4. Es wird dazu aufgefordert, Wahlvorschläge beim Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses in der Gemeindeverwaltung 
Elsterheide, OT Bergen, Am Anger 36, 02979 Elsterheide 
gemäß den rechtlichen Vorschriften schriftlich einzureichen. 
Vordrucke für die Wahlvorschläge, Niederschriften über 
Bewerberaufstellungen und Zustimmungserklärungen 
sind ebenfalls bei der oben genannten Adresse der 
Gemeindeverwaltung während den Öffnungszeiten erhältlich. 
Die Öffnungszeiten sind:
Montag					     13.00 bis 15.30 Uhr
Dienstag		 09.00 bis 12.00 Uhr    und	 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch		 geschlossen
Donnerstag	 09.00 bis 12.00 Uhr	 13.00 bis 15.30 Uhr
Freitag		  09.00 bis 11.30 Uhr.	 	

5. Wahlvorschläge können ab dem 27. Februar 2024 zu den 
oben genannten Öffnungszeiten bis zum 04. April 2024, 18.00 
Uhr eingereicht werden. Als fristgemäß eingegangen, gelten 
alle Wahlvorschläge, die bis zum genannten Zeitpunkt beim 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses vorliegen. Die 
Wahlvorschläge sollten so eingereicht werden, dass innerhalb 
der Einreichungsfrist eventuelle Mängel behoben bzw. fehlende 
Unterlagen ergänzt werden können.

6. Wahlvorschläge können von Parteien und 
Wählervereinigungen eingereicht werden. Jede Partei 
und jede Wählervereinigung darf nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Ein Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahlen 
in Bluno, Geierswalde, Klein Partwitz, Nardt, Sabrodt und 
Seidewinkel darf je Wahlvorschlag höchstens 8 Bewerber 
enthalten. Ein Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahlen 
in Neuwiese-Bergen und Tätzschwitz darf je Wahlvorschlag 
höchstens 11 Bewerber enthalten. Ein Bewerber darf sich 
nicht in mehreren Wahlvorschlägen aufnehmen lassen. Die 
Namen der Bewerber müssen in der durch die Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung der Partei oder Wählervereinigung 
festgelegten Reihenfolge aufgeführt sein. Im Übrigen sind 
die Wahlvorschläge entsprechend der Vorschriften über 
Inhalt und Form der Wahlvorschläge der §§ 33 bis 37 sowie 
der §§ 6a bis 6e des sächsischen Kommunalwahlgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 2018 
(SächsGVBl. S. 298), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden 
ist, und des § 16 der Sächsischen Kommunalwahlordnung 
vom 24. Juli 2023 (SächsKomWO) einzureichen. Die im § 
16 Absatz 3 SächsKomWO genannten Unterlagen sind den 
Wahlvorschlägen beizufügen.

7. Jeder Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahl in Neuwiese-
Bergen muss von mindestens 20 Wahlberechtigten des 
Wahlgebiets, die keine Bewerber des Wahlvorschlags sein 
dürfen, unterschrieben werden (Unterstützungsunterschriften). 
Jeder Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahlen in 
Tätzschwitz, Bluno, Geierswalde, Klein Partwitz, Nardt, Sabrodt 
und Seidewinkel muss je Wahlvorschlag von mindestens 
10 Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die keine Bewerber 
des Wahlvorschlags sein dürfen, unterschrieben werden 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss 
zum Zeitpunkt der Unterschriftsleistung gegeben sein. 
Ausgenommen von der Forderung nach Beibringung von 
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Öffentliche Bekanntmachung zur 
Festsetzung der Hundesteuer für das 

Kalenderjahr 2024

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft 
alle Hundesteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2024 die 
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2024 
gemäß Satzung der Gemeinde Elsterheide über die Erhebung 
einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 26.06.2001, 
zuletzt geändert am 23.10.2018, durch diese öffentliche 
Bekanntmachung mit dem zuletzt veranlagten Betrag 
festgesetzt.

Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung die Rechtswirkung eines Steuerbescheides.

Die Steuersätze für die Hundehaltung bleiben gegenüber den 
Vorjahren unverändert. Sie betragen für:
a)	 den ersten Hund:			     42,00 EUR
b)	 den zweiten Hund:		    84,00 EUR
c)	 jeden weiteren Hund:		  168,00 EUR

Unterstützungsunterschriften sind Wahlvorschläge von Parteien, 
die im sächsischen Landtag oder seit der letzten regelmäßigen 
Wahl im Gemeinderat vertreten sind. Zudem sind von der 
Forderung nach Beibringung von Unterstützungsunterschriften 
mitgliedschaftlich organisierte Wählvereinigungen 
ausgenommen, die seit der letzten regelmäßigen Wahl im 
Gemeinderat vertreten sind. Auch nichtmitgliedschaftlich 
organisierte Wählervereinigungen sind von der Forderung nach 
Beibringung von Unterstützungsunterschriften ausgenommen, 
wenn sie seit der letzten regelmäßigen Wahl im Gemeinderat 
vertreten sind und der Wahlvorschlag von der Mehrheit der 
für die Wählervereinigung Gewählten, die dem Gemeinderat 
zum Zeitpunkt der Einreichung angehören, unterschreiben ist. 
Darüber hinaus bedarf auch ein Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählervereinigung, die aufgrund eigenen Wahlvorschlags seit 
der letzten regelmäßigen Wahl im Ortschaftsrat vertreten ist, 
keiner Unterstützungsunterschriften.

8. Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung 
des Wahlvorschlags in der Gemeindeverwaltung Elsterheide, 
OT Bergen, Am Anger 36, 02979 Elsterheide während 
den oben genannten Öffnungszeiten bis 04. April 2024, 
18.00 Uhr geleistet werden. Die Unterstützungsunterschrift 
muss vom Wahlberechtigten auf dem Unterschriftsblatt 
in der Gemeindeverwaltung unter Angabe des Tages der 
Unterzeichnung eigenhändig vor Ort geleistet werden. Neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vorname und die Anschrift 
(Hauptwohnsitz) des Unterzeichners anzugeben. Auf Verlangen 
hat er sich über seine Person auszuweisen. Die Identität und 
die Wahlberechtigung werden am Tag der Unterschrift von der 
Gemeindeverwaltung Elsterheide kostenfrei festgestellt.

9. Ein Wahlberechtigter kann nur für einen Wahlvorschlag 
seine Unterstützungsunterschrift leisten. Hat ein 
Wahlberechtigter mehre Wahlvorschläge unterstützt, so sind 
alle seine Unterstützungsunterschriften ungültig. Geleistete 
Unterstützungsunterschriften können nicht zurückgezogen 
werden.

10. Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder wegen 
einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, 
die Gemeindeverwaltung aufzusuchen, können die 
Unterzeichnung durch Erklärung vor einem Beauftragten der 
Gemeindeverwaltung ersetzen.

11. Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von 
Wahlvorschlägen: Indem die Wahlbewerber im Rahmen 
der Aufstellungsversammlung dem Versammlungsleiter 
die für die Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16 zur 
Kommunalwahlordnung) notwendigen personenbezogenen 
Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung (Anlage 17 zur 
Kommunalwahlordnung) und – soweit sie Bürger anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind – eine 
Versicherung an Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 des 
Kommunalwahlgesetzes abgeben, entstehen für die den 
Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wählervereinigung 
aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten nach Artikel 13 
der Datenschutz- Grundverordnung. Es wird empfohlen, dem 
Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung ein 
standardisiertes Merkblatt entsprechend dem Musterformular 1 
unter 
http://www.datenschutzrecht.sachsen.de/Informationspflichten.
html
auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 
die Zustimmungserklärung trotz einer eventuellen 
datenschutzrechtlichen Geltendmachung der Berichtigung und 
Löschung materiell- rechtlich weiter gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 
Satz 2 KomWG).

gez. Gasterstädt
Bürgermeisterin

Termin des Beschlusses der zugelassenen und 
zurückgewiesenen Wahlvorschläge

Der Gemeindewahlausschuss beschließt am 09. April 2024 um 
17.00 Uhr im Ratssaal der Gemeindeverwaltung Elsterheide, 
OT Bergen, Am Anger 36, 02979 Elsterheide über die 
zugelassenen und zurückgewiesenen Wahlvorschläge bezüglich 
der Gemeinderatswahl und der Ortschaftsratswahlen.

Wahlhelfer für die bevorstehende 
Europa- und Kommunalwahl gesucht

Am 09. Juni 2024 finden die Wahl des Gemeinderates und 
die Wahlen der Ortschaftsräte der Gemeinde Elsterheide 
statt. Die Wahlen werden organisatorisch mit den Wahlen 
zum Kreistag des Landkreises Bautzen und der Wahl zum 
Europäischen Parlament verbunden. Zur Wahldurchführung wird 
die Gemeinde in zehn Wahlbezirke (Briefwahlbezirk, Bergen, 
Bluno, Geierswalde, Klein Partwitz, Nardt, Neuwiese, Sabrodt, 
Seidewinkel und Tätzschwitz) eingeteilt.

Für jeden Wahlbezirk sind Wahlvorstände zu besetzen. Für 
die Bildung der Wahlvorstände ist die Gemeinde Elsterheide 
auf ehrenamtliche Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen aus der 
Bevölkerung der Gemeinde Elsterheide angewiesen. Aufgaben 
sind im Wesentlichen:
• Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl,
• Hilfe bei der Ausgabe und Auszählung der Stimmzettel,
• Übermittlung der Ergebnisse.

Benötigt werden die Wahlhelfenden am Wahltag von ca. 7.30 
Uhr bis 20.00 Uhr. Dabei können sich die Wahlhelfenden auch 
in einen Schichtdienst einteilen lassen, so dass sie nicht die 
komplette Zeit anwesend sein müssen.

Haben Sie Interesse in Ihrem Ortsteil oder einem anderen 
Wahlbezirk mitzuwirken? Wollen Sie die Gemeinde 
Elsterheide ehrenamtlich unterstützen? Dann melden Sie 
sich bitte telefonisch (03571 4801-26) oder per E-Mail 
(scholze@elsterheide.de) beim Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses Herrn Alex Scholze.

Vielen Dank für Ihr Interesse!

gez. Alex Scholze
Vorsitzender Gemeindewahlausschuss

Bekanntmachung des Ergebnisses 
zur Gemeindewehrleiterwahl der 
Gemeindefeuerwehr Elsterheide 

am 30.01.2024

Zur Gemeindewehrleiterwahl am 30.01.2024 wurde als neuer 
Gemeindewehrleiter Herr Rene Zschiesche gewählt. Zu seinen 
Stellvertretern wurden Herr Fred Hensel, Herr Peter Noack und 
Herr Tobias Zeidler gewählt.

Öffentliche Bekanntmachung zur 
Festsetzung der Grundsteuern für das 

Kalenderjahr 2024

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft 
alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2024 die 
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) durch 
öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt veranlagten Betrag 
festgesetzt.

Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung die Rechtswirkung eines schriftlichen 
Steuerbescheides.

Soweit Änderungen (mit Gültigkeit bis 31.12.2024) in den 
Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentümerwechsel 
eintreten, wird hierüber ein entsprechender 
Grundsteuerbescheid erteilt.

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung 
der Grundsteuer erteilt haben, werden aufgefordert, die 
Grundsteuer 2024 – wie im zuletzt ergangenen Bescheid 
festgesetzt (15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. oder alternativ 
01.07.) – zu entrichten.
Das Formular für die Erteilung einer Einzugsermächtigung 
erhalten Sie auf unserer Internetseite: www.elsterheide.de-> 
„Gemeinde“-> Formulare & Anträge-> Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats oder direkt im Rathaus.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Elsterheide 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Hinweis:
Die Einlegung eines Widerspruchs entbindet nicht von der 
fristgerechten Zahlungspflicht.

gez. Urbantke
Kämmerei

d)	 den ersten gefährlichen Hund:	 175,00 EUR
e)	 jeden weiteren gefährlichen Hund:	 350,00 EUR

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder 
durch An- und Abmeldungen eintreten, wird hierüber ein 
entsprechender Hundesteuerbescheid erteilt.

Die Hundesteuermarken von Hunden, die verstorben sind 
oder aufgrund von Besitzerwechsel das Gemeindegebiet 
verlassen haben, sind in der Gemeindeverwaltung zusammen 
mit der Abmeldebescheinigung wieder zurück zu geben. 
Neu angeschaffte Hunde dürfen nicht die Steuermarke des 
vorherigen / verstorbenen Hundes weiterführen, sondern 
erhalten jeweils eine eigene neue Hundesteuermarke. Auf 
die Pflicht zur Führung des Hundes an der Leine außerhalb 
des eigenen Grundstücks sowie der Beseitigung der Notdurft 
des Tieres gem. § 6 der am 01.07.2022 in Kraft getretenen 
Polizeiverordnung wird hiermit hingewiesen. 

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung 
der Hundesteuer erteilt haben, werden aufgefordert, die 
Hundesteuer 2024 – wie im zuletzt ergangenen Bescheid 
festgesetzt (15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. oder alternativ 
01.07.) – zu entrichten.
Das Formular für die Erteilung einer Einzugsermächtigung 
erhalten Sie auf unserer Internetseite: www.elsterheide.de-> 
„Gemeinde“-> Formulare & Anträge-> Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats oder direkt im Rathaus.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Elsterheide 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Hinweis:
Die Einlegung eines Widerspruchs entbindet nicht von der 
fristgerechten Zahlungspflicht.

gez. Urbantke
Kämmerei

Bekanntmachung der Gemeinde Elsterheide 
nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

der Genehmigung des Bebauungsplanes 2. 
�†�Q�G�H�U�X�Q�J���š�$�T�X�D���7�H�U�U�D���/�D�X�V�L�W�]�˜

Die Gemeinde Elsterheide gibt hiermit bekannt, dass der 
Bebauungsplan

2. Änderung des Bebauungsplanes „Aqua Terra Lausitz“ am 
Partwitzer See

in der Fassung vom 21.08.2023 durch Bescheid des 
Landratsamtes Bautzen vom 04.01.2024, Aktenzeichen 621.31.
P008-Ä02, genehmigt wurde.

Der Bebauungsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderates 
am 29.08.2023 mit Beschluss Nr. 45/23 als Satzung 
beschlossen.

Der Bebauungsplan zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Aqua Terra Lausitz“ am Partwitzer See tritt mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft.

Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen 
vorgesehenen Veröffentlichungen.
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Bekanntmachung der öffentlichen Auslage 
des Entwurfes zur 2. Änderung des 

�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���š�7�H�U�U�D���1�R�Y�D�˜

Der Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Terra 
Nova“ in der Fassung vom Januar 2024, bestehend aus 
Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Begründung, liegt 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 3 (2) 
BauGB

vom 05.03.2024 bis einschließlich 05.04.2024

in der Gemeindeverwaltung Elsterheide, Am Anger 36 in 02979 
Elsterheide, OT Bergen, im Sekretariat - Zimmer 1.3 - während 
folgender Dienstzeiten aus:

Montag		  08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr
Dienstag		 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag	 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr
Freitag		  08.00 bis 11.30 Uhr

Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit, in den Entwurf 
einzusehen.

Alle Unterlagen sind zur gleichen Zeit über das Zentrale 
Landesportal Bauleitplanung unter www.buergerbeteiligung.
sachsen.de/portal/bplan/beteiligung/themen einsehbar.
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB erstellt. Deshalb wird keine Umweltprüfung 
durchgeführt und kein Umweltbericht erstellt. Umweltbezogene 
Unterlagen sind demnach nicht zur Einsichtnahme verfügbar (§ 
13 Abs. 3 BauGB).

Jedermann kann während der Auslagefrist Stellungnahmen zum 
Bebauungsplanentwurf, per E-Mail (eger@elsterheide.de oder 
gemeinde@elsterheide.de), schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Gemeindeverwaltung Elsterheide, OT Bergen, Am Anger 36 
in 02979 Elsterheide vorbringen.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.

Das Plangebiet (Gemarkung Seidewinkel Flur 10, Flurstück 
72/3) liegt am Südwestufer des Spreetaler Sees, nordöstlich 
des Überleiters 1 vom Sabrodter in den Spreetaler See auf dem 
bereits bestehenden Gelände „Terra Nova“.

gez. Gasterstädt
Bürgermeisterin

Der Bebauungsplan wird zu jedermanns Einsicht im Bauamt der 
Gemeindeverwaltung Elsterheide, Zimmer 0.5, im OT Bergen, 
Am Anger 36 in 02979 Elsterheide während der Sprechzeiten 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Das Bebauungsplangebiet befindet sich am Nordostufer des 
Partwitzer Sees (westlich der Staatsstraße S 234), nordwestlich 
des Ortsteiles Klein Partwitz.

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 BauGB:
Unbeachtlich werden eine nach
- § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
sowie eine
- unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes
und nach
- § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind.

Hingewiesen wird auch gemäß § 44 Absatz 5 BauGB
- auf die Vorschriften des §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 BauGB, betreffend die Geltendmachung von 
Planungsentschädigungsansprüchen im Falle von 
Vermögensnachteilen nach den §§ 39 bis 42 BauGB sowie
- auf § 44 Abs. 4 BauGB, betreffend das mögliche Erlöschen 
von Ansprüchen, wenn der diesbezügliche Antrag nicht 
innerhalb einer Dreijahresfrist gestellt wird.

gez. Gasterstädt
Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Gemeinde Elsterheide 
nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 
der Genehmigung der 9. Änderung des 

Flächennutzungsplanes Elsterheide

Die Gemeinde Elsterheide gibt hiermit bekannt, dass die 

9. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) Elsterheide, 
Teilbereich Aqua Terra Lausitz am Partwitzer See, in der 
Fassung vom 21.08.2023 durch Bescheid des Landratsamtes 
Bautzen vom 08.01.2024, Aktenzeichen 621.39:EH-09 
genehmigt wurde.

Die 9. Änderung des FNP wurde in der Sitzung des 
Gemeinderates am 29.08.2023 mit Beschluss Nr. 47/23 
beschlossen.

Die 9. Änderung des FNP Elsterheide wird mit dieser 
Bekanntmachung wirksam.

Sie wird zu jedermanns Einsicht im Bauamt der 
Gemeindeverwaltung Elsterheide, Zimmer 0.5, im OT Bergen, 
Am Anger 36 in 02979 Elsterheide während der Sprechzeiten 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Das Änderungsgebiet befindet sich am Nordostufer des 
Partwitzer Sees (westlich der Staatsstraße S 234), nordwestlich 
des Ortsteiles Klein Partwitz.

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 BauGB:
Unbeachtlich werden eine nach
- § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes
und 
- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind.

gez. Gasterstädt
Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Widerspruchsrechte gegen die Datenübermittlung 
aus dem Melderegister

Die Meldebehörde hat einmal jährlich die Einwohner gemäß § 
36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG) in Verbindung mit § 58 c 
Soldatengesetz (SG), § 42 Abs. 3 und § 50 Abs. 5 BMG über 
die Möglichkeit der Übermittlungssperren nach diesem Gesetz 
zu unterrichten.

Bei einer Übermittlungssperre nach §§ 36 Abs. 2, 42 Abs. 3 und 
50 Abs. 1-3 BMG kann jede Bürgerin und jeder Bürger auf einen 
schriftlichen Antrag hin formlos und ohne Angabe von Gründen 
der Weitergabe ihrer bzw. seiner Daten
• an die Wehrverwaltung (§ 36 Abs. 2 BMG i. V. m. § 58 c SG),
• an die Religionsgesellschaften von Familienangehörigen der 
Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlichrechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören (§ 42 Abs. 3 BMG),
• an Parteien, Wählergruppen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene (§ 50 Abs. 1 BMG),
• aus Anlass eines Alters- und Ehejubiläums an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk (§ 50 Abs. 2 BMG) und
• an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG)
widersprechen.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN FREMDER ÄMTER, BEHÖRDEN,
INSTITUTIONEN

Einladung zu Mitgliederversammlung der 
Jagdgenossenschaft Geierswalde

Freitag, den 22.03.2024 um 19:00 Uhr
Im Versammlungsraum der Ortsteilverwaltung Geierswalde, 
Landstraße 33

Hiermit werden alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
gemeinschaftlichen Jagbezirk Geierswalde gehören und 
auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich 
eingeladen.

Tagesordnung:
1.	 Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2.	 Vortragen und Bestätigung der Tagesordnung
3.	 Geschäftsberichte für das Jagdjahr 2023/2024
3.1	 Kassenbericht für das Jagdjahr 2023/2024
3.2	 Diskussion zum Geschäfts- und Kassenbericht für das 	
	 Jagdjahr 2023/2024
3.3	 Kassenprüfbericht der Kassenprüfer Prüfjahr 		
	 2023/2024
3.4	 Vorstellung des Haushaltsplanes 2024/2025
4.	 Bericht des Jagdpächters zur Strecke

5.	 Beschlussfassungen
5.1	 01/2024 Aussprache und Beschluss zur Entlastung 		
	 des Vorstandes und des 
              Kassenwartes für das Jagdjahr 2023/2024
5.2	 02/2024 Beschluss über die Zuführung des 			 
	 Reingewinns 2023/2024 in die Rücklage
5.3	 03/2024 Aussprache und Beschluss zum 			 
	 Haushaltsplan 2024/2025

6.	 Im Anschluss an den offiziellen Teil findet ein 		
	 geselliges Schüsseltreiben statt

Anmerkung:
Bei Verhinderung können sich die Eigentümer Jagdbarer 
Grundflächen durch eine volljährige Person vertreten lassen.
Für die Erteilung der Vollmacht ist die schriftliche Form 
erforderlich.

Gez. Christoph Kahl
Vorsitzender des Jagdvorstandes

Anmeldung an der Oberschule Lohsa 
Für Schüler der Klassenstufe 4 der Grundschulen erfolgt die 
Anmeldung an unserer Schule zu folgenden Terminen: 
Montag 		  12.02.2024 8:00 – 13:00 Uhr 
Dienstag 	 13.02.2024 8:00 – 13:00 Uhr
Mittwoch 	 14.02.2024 8:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag 	 15.02.2024 8:00 – 13:00 Uhr
Freitag 		  16.02.2024 8:00 – 12:00 Uhr 
Montag 		  26.02.2024 8:00 – 15:00 Uhr 
Dienstag 	 27.02.2024 8:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 	 28.02.2024 8:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag 	 29.02.2024 8:00 – 18:00 Uhr 

Alle Informationen zum Anmeldeverfahren finden Sie auf 
unserer Homepage www.mslohsa.de 
Wir freuen uns auf Euch.

Wer eine Übermittlungssperre beantragen möchte, meldet sich 
bei der Gemeindeverwaltung Elsterheide, Einwohnermeldeamt.

Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Elsterheide, OT Bergen, Am 
Anger 36 in 02979 Elsterheide eingelegt werden.

Die Übermittlungssperre hat solange im Melderegister Bestand, 
bis sie widerrufen wird.
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG, § 42 Abs. 3 BMG und § 36 Abs. 2 
BMG wird hiermit auf Ihr Widerspruchsrecht durch ortsübliche 
Bekanntmachung hingewiesen.

gez. Fischer
Pass- und Meldewesen

 



ElsterheiderINFO Nr. 234 – Jahrgang 2024 – 26. Februar 2024 ElsterheiderINFO Nr. 234 – Jahrgang 2024 – 26. Februar 2024

12 13

Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung 
Oberer Landgraben – 2. BA,
Verfahrensnummer 6002 Q

Öffentliche Bekanntmachung

�$�X�V�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���G�H�U���I�¾�U���G�L�H���$�E�Ñ�Q�G�X�Q�J���G�H�U���7�H�L�O�Q�H�K�P�H�U���X�Q�G��
für die Ausführung von Maßnahmen nicht mehr benötigten 
Flächen (Vergabe des Masselandes)

In dem Flurbereinigungsverfahren Oberer Landgraben – 2. 
BA soll das zur Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte 
Land (sogenanntes Masseland) im Wege der Ausschreibung 
vergeben werden. Die für die Neuzuteilung nicht benötigten 
Flächen sind gemäß § 54 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) in einer dem Zweck der Flurbereinigung dienenden 
Weise oder für Siedlungszwecke zu verwenden. Da 
Siedlungszwecke im Flurbereinigungs¬verfahren Oberer 
Landgraben – 2. BA nicht zu erfüllen sind, haben gemäß 
§§ 1 und 37 Abs. 1 FlurbG die sinnvolle Aufstockung eines 
landwirtschaftlichen Betriebes zur Sicherung seiner Existenz, 
die Arron¬dierung der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
sowie die Interessen der allgemeinen Landeskultur, der 
Landentwicklung und Dorferneuerung Vorrang für die 
Masselandvergabe.
Diese Zweckbindung be¬deutet, dass die Zuteilung nur an 
Beteiligte des Flurbereinigungsverfahrens erfol¬gen darf. 
Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf die Zuweisung 
von Masseland. Die Vergabe erfolgt vielmehr durch einen 
im Ermessen der Flurbereinigungsbehörde stehenden 
Verwaltungsakt.
Bei den Masselandflurstücken handelt es sich um 
landwirtschaftliche Nutzflächen in den Gemarkungen Proschim, 
Groß Partwitz und Bluno. Ausschreibung und Vergabe beziehen 
sich auf die Flurstücke gemäß Anlage 1 (Masselandflurstücke). 
Die Anlage 1 mit den Angaben zu den Flurstücken kann ab 
Erscheinen der Bekanntgabe bei Frau Reppmann, Tel. 03544 
403120, per E-Mail (iris.reppmann@lelf.brandenburg.de) oder 
schriftlich angefordert werden.

Unter Einhaltung der nachfolgenden Kriterien sind für jedes 
Masselandflurstück Einzelangebote im verschlossenen 
Umschlag mit dem Vermerk „Masselandangebot Oberer 
Landgraben – 2. BA“ abzugeben an:

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung
Regionalstelle Luckau
Frau Iris Reppmann
Karl-Marx-Straße 21
15926 Luckau 

Endtermin der Ausschreibung: 22.03.2024, als Eingang gilt 
das Datum des Poststempels

1.	 Teilnahmeberechtigt sind die im Verfahrensgebiet 
	 wirtschaftenden Landwirte im Haupt- 
	 oder Nebenerwerb, die zugleich Teilnehmer des 
	 Flurbereinigungsverfahrens sind 				  
	 (Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte). 
2.	 Für jedes Flurstück ist ein eindeutiger Betrag in Euro 		
	 als Einzelangebot abzugeben. 
3.	 Unlautere Gebote wie z. B. „ein Euro über 			 
	 Höchstgebot“ werden nicht berücksichtigt.
4.	 Nicht fristgerecht beim LELF eingegangene Gebote 		
	 bleiben bei der Vergabe unberücksichtigt.
5.	 Die Flurstücke sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
6.	 Abgegebene Angebote können weder widerrufen noch 	
	 nachgebessert werden. 
7.	 Bei gleichen Geboten haben die Eigentümer und 
	 Pächter der an das Masseland angrenzenden 		

	 Grundstücke den Vorzug gegenüber anderen Bietern.
8.	 Eine Zuteilung nach Höhe des Angebots erfolgt nur 	
	 bei gleichgelagerter Zweckmäßigkeit der Vergabe 
	 (Kriterien 1-7). Bei mehreren gleichwertigen Angeboten 
	 entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem 
	 Ermessen über den Zuschlag. Als gleichwertig werden 
	 Gebote gewertet, die eine Abweichung von bis zu 2 % 
	 zum höchsten Angebotspreis für das Flurstück haben.

Über die Zuordnung des Masselandes wird nach Anhörung 
des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft in einer Sitzung 
nach Ende der Ausschreibungsfrist entschieden. Die endgültige 
Vergabe des Masselandes wird durch einen Nachtrag zum 
Bodenordnungsplan festgesetzt und bekannt gegeben.

Im Auftrag

Iris Reppmann
Fachvorstand

EINLADUNG ZUR 
JAGDGENOSSENSCHAFTSVERSAMMLUNG

Jagdgenossenschaft Bluno / Klein Partwitz

Zur Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft

am Freitag, dem 05. April 2024 um 18.30 Uhr

Im Versammlungsraum des Ortsteils Bluno

werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen (Feld, Wiese 
und Wald), die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Bluno / Klein 
Partwitz gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, 
recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

  1.   Begrüßung
  2.   Bericht des Vorsitzenden
  3.   Bericht der Pächtergemeinschaft
  4.   Kassenbericht
  5.   Revisionsbericht
  6.   Entlastung des Vorstandes
  7.   Diskussion
  8.   Beschlussfassung		
	 -Termin Jahreshauptversammlung 2025
	 -Jagdpacht		
  9 . Gemütliches Beisammensein

Jörg Redlich
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

Einladung zur Mitgliederversammlung der 
�-�D�J�G�J�H�Q�R�V�V�H�Q�V�F�K�D�I�W���š�:�R�O�I�V�K�H�L�G�H�˜���6�D�E�U�R�G�W

Am Freitag, den 22.03.2024, um 17.00 Uhr im Gemeindehaus 
Sabrodt, Dorfstraße 64

Hiermit laden wir alle Eigentümer von Grünflächen, die zum 
Jagdbezirk Sabrodt gehören und auf denen die Jagd ausgeübt 
werden darf, recht herzlich ein.
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Tagesordnung:
1.	 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.	 Rechenschaftslegung über das vergangene Jagdjahr
3.	 Kassenbericht
4.	 Revisionsbericht
5.	 Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes für 		
	 das vergangene Jagdjahr 2023/24
6.	 Bericht des Jagdpächters
7.	 Beschlussfassungen zu Verwendungszwecken des 		
	 Reinertrages
8.	 Diskussion

Vertreter der Eigentümer legen bitte eine gültige Vollmacht vor 
und Veränderungen sind dem Vorstand unaufgefordert schriftlich 
mitzuteilen!

gez. M. Matthiaschk
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

Hiermit laden wir alle Eigentümer von jagdbaren Grünflächen 
der Jagdgenossenschaft Neuwiese/ Bergen / Nardt zur 
Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 21.03.2024 um 
19.00 Uhr in die Gaststätte Nevoigt „Zur Linde“, Am Anger 16 in 
Bergen recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1.	 Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2.	 Bestätigung der Tagesordnung
3.	 Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4.	 Rechenschaftsbericht des Pächtersprechers
5.	 Kassenbericht, Bericht Kassenprüfung
6.	 Entlastung des amtierenden Vorstandes / 			 
	 Kassenwartes
7.	 Diskussion, Sonstiges

gez. Detlef Kunze
Vorstandsvorsitzender der Jagdgenossenschaft

KULTUR- UND VEREINSNACHRICHTEN / SONSTIGES

�:�L�U���I�H�L�H�U�Q���6�D�Q�N�W���0�D�U�W�L�Q���L�Q���G�H�U���.�L�W�D���š�/�X�W�N�L�˜���%�H�U�J�H�Q
Jedes Jahr am 11. November ziehen Kinder mit Laternen durch 
die Straßen und feiern das Martinsfest.
Martin war ein römischer Offizier. An einem bitterkaltem 
Wintertag begegnete er einem Bettler, der frierend in Lumpen 
gekleidet am Wegesrand saß. Da er kein Geld oder Brot in der 
Tasche hatte, teilte er seinen Mantel mit dem Schwert und gab 
die eine Hälfte dem Bettler.
Etwas teilen, abgeben, fällt jüngeren Kindern noch schwer und 
sie müssen es selbst erst erfahren, wie viel Freude man damit 
anderen bereiten kann.
So nahmen wir diese Geschichte zum Anlass, diesen Tag 
gemeinsam mit Eltern und Großeltern zu feiern.
Mit einem Programm begrüßten die Kindergartenkinder die 
Gäste und zeigten die Geschichte, wie Martin seinen Mantel mit 
dem Bettler geteilt hatte. Anschließend teilten die Kinder eine 
Martinsschnecke mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern.
Zum Laternenumzug ritt sogar der „Martin“ mit dem Pferd voran 
und es folgte eine lange Schar von kleinen und großen Leuten.
Herzlich danken wir der FFW Bergen für die Absicherung 
des Laternenumzuges und dem Reiterhof „Terra Nova“für die 
Bereitstellung der Pferde.

Wandertag der Oberschule Lohsa „Auf den Spuren von 
�0�D�P�P�X�W�V�˜

Wir, die Schüler der 5. Klassen, unternahmen einen Ausflug ins 
Museum nach Hoyerswerda.
Passend zum Geschichtsunterricht lernten wir sehr viel vom 
Leben der Menschen in der Steinzeit kennen. 
Herr Dytrt zeigte uns Jagdtechniken, wir durften sogar selbst mit 
Pfeil und Bogen „auf die Jagd gehen“, wir rätselten, zerrieben 
Getreide mit Steinen und gestalteten uns kreativ eigene 
Steinanhänger. 
Wir, die Schülerinnen und Schüler beider 5. Klassen, 
bedanken uns für einen sehr informativen Vormittag bei den 
Mitarbeitenden des Museums aber natürlich auch bei den 
Muttis, die uns begleiteten.

Pressemitteilung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland 
Sachsen 

Ein Kompass für unsere Region – Strategisches 
Regionalentwicklungskonzept für den sächsischen Teil des 
Lausitzer Seenlands beschlossen 

Eine so tiefgreifende Veränderung wie die Transformation 
eines ehemaligen Braunkohlereviers zu einer attraktiven 
Tourismusdestination verlangt einen planenden Überblick. 
Seit Sommer letzten Jahres wurde in zahlreichen 
Abstimmungsrunden in den Mitgliedskommunen 
des Zweckverbands Lausitzer Seenland Sachsen 
(ZVLSS) zusammen mit der LMBV, dem Regionalen 
Planungsverband und anderen Beteiligten ein Strategisches 
Regionalentwicklungskonzept (sREK) für das Verbandsgebiet 
erarbeitet. 

Dieses sREK und damit auch dessen beabsichtigte 
Umsetzung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Lausitzer Seenland Sachsen am 05.12.2023 beschlossen. 
Im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung nehmen 
die Verbandskommunen des Zweckverbandes und auch der 
Landkreis Bautzen das vorliegende sREK für die nächsten zehn 
Jahre als Leitlinie für ihre formellen und informellen Planungen 
an. Die Verbandsbürgermeister und auch der Landrat des 
Landkreises Bautzen haben dies am 05.12.2023 mit Ihrer 
Unterschrift nochmals bekräftigt. 

Vorstand Jagdgenossenschaft Neuwiese / Bergen / Nardt 
Einladung zur Mitgliederversammlung der 

Jagdgenossenschaft Neuwiese / Bergen / Nardt
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– NEUES Ehrenamt in Elsterheide –

Wir suchen einen ORTSWEGEWART

Wen suchen wir?

Ihre Leidenschaft ist das Wandern, Sie sind sehr 
naturverbunden, haben etwas handwerkliches Geschick, sind 
eigeninitiativ, haben Organisationstalent und suchen nach einer 
erfüllenden Freizeitbeschäftigung, in der Sie ehrenamtlich für 
Ihre Gemeinde tätig sein könnten?

Dann wären Sie im Kreis der Ortswegewarte gut aufgehoben!

Warum suchen wir?

Unsere Gemeinde erhielt 2022 über den „simul Mitmachfonds“ 
ein Preisgeld i.H.v. 100.000 � für die Initiierung und Ausstattung 
eines Wanderwegenetzes innerhalb des Gemeindegebietes. 

Das Projekt ist in der finalen Planungs- und Organisationsphase 
und kurz vor der Umsetzung. Geplant sind 3 Wanderrouten 
in Bergen/Seidewinkel, Klein Partwitz und Geierswalde / 
Tätzschwitz.

Ziel ist es, dass bereits bestehende Wanderwegenetz in der 
Lausitz bis in unsere Region hinein weiterzuentwickeln und 
somit die touristische Attraktivität rund um die Seen zu erhöhen.
 
Was sind die Aufgaben eines Ortswegewartes?

Mit Ihrer Unterstützung haben wir die Gewähr, dass unsere 
Wanderwege regelmäßig hinsichtlich der angebrachten 
Markierungen und Beschilderungen kontrolliert werden. 

Sie führen die Ausweisung neuer sowie die Erneuerung der 
Markierung bestehender Wanderwege durch.

Sie beseitigen einfache Mängel im Wegeleitsystem (z. B. 
Malen bzw. Kleben von Wegemarken, ggfs. Säubern von 
Wegweisern, und Informationstafeln), sie schneiden im 
Einzelfall Wegemarken und Wegweiser frei, sie berichten und 
melden insbesondere Mängel oder auffällige Gefahren sowie 
Sachbeschädigungen an Rastplätzen, Schutzhütten und 
Informationstafeln an uns.

Sie erhalten dabei fachliche Unterstützung und Hilfsangebote 
durch den Kreiswegewart (Landratsamt Bautzen) und das 
Angebot zur Teilnahme an kostenfreien Wegewartschulungen 
und jährlichen Ortswegewarttreffen des Landkreises.

Wie gestaltet sich das Ehrenamt?

Sie werden in das Ehrenamt berufen und erhalten eine 
monatliche Aufwandsentschädigung. 

Alle notwendigen Materialen werden Ihnen gestellt.

Sie stehen im direkten Austausch mit uns als Gemeinde.

Wohin richten Sie Ihre Meldung?

Beim sREK handelt es sich nicht um ein Expertengutachten, 
sondern um das Ergebnis einer Bestandsaufnahme und 
einer intensiven kommunenübergreifenden Diskussion. Das 
Konzept gilt streng genommen nur für den sächsischen Teil 
des Lausitzer Seenlands. Ausdrücklich wird jedoch betont, 
dass die touristische Entwicklung nur länderübergreifend in 
Zusammenarbeit mit den Partnern in Brandenburg und dem 
länderübergreifenden Tourismusverband auf der Basis gleicher 
Qualitätsstandards Erfolg verspricht. Damit liegen nun erstmals 
inhaltlich und hinsichtlich des Zeithorizonts vergleichbare 
Dokumente für den brandenburgischen bzw. sächsischen Teil 
des Lausitzer Seenlands vor, was die Abstimmung erleichtert 
und Konflikte zu minimieren hilft. 

Thematisch liegt der Schwerpunkt auf der land und 
wasserseitigen Entwicklung der Seen unter Beachtung 
der geotechnischen Vorgaben. Die Verbandsversammlung 
unter dem Vorsitz von Landrat Udo Witschas unterstrich die 
Bedeutung des Konzepts als „wichtige Grundlage für die 
zukünftige Entwicklung der Gesamtregion.“ Die Umsetzung 
wird dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Lausitzer 
Seenlands als Ferienregion und die Lebensqualität der 
Menschen in der Region zu verbessern. Als Schlüsselprojekte 
sollen u.a. die Erschließung des Westufers des ScheibeSees 
mit Marinas und landseitigen Anlagen oder die Errichtung 
der Landmarke am Blunodamm sowie auch der öffentliche 
Fahrgastschiffanleger am Partwitzer See intensiv 
vorangetrieben werden. 

Die Erstellung des sREK wurde ermöglicht durch Fördermittel, 
welche der Zweckverband als Modellregion beim Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Rahmen des 
Programms „Region gestalten – Aktive Regionalentwicklung“ 
akquirieren konnte. „Unser Dank gilt daher nicht zuletzt dem 
Bund, als Fördermittelgeber“, so Geschäftsführer Daniel Just. 

Das sREK zum Nachlesen finden Sie hier: 
https://www.zweckverband-lss.de/strategisches-
regionalentwicklungskonzept/

Wenn wir Ihr Interesse an der Aufgabe wecken konnten und Sie 
sich berufen fühlen sollten, richten Sie bitte Ihre Rückmeldung 
per E-Mail an siemon@elsterheide.de, oder an gemeinde@
elsterheide.de bzw. schriftlich an die Gemeindeverwaltung 
Elsterheide, Bauamt, Frau Siemon, Am Anger 36, 02979 
Elsterheide / OT Bergen.

Vielen Dank vorab, wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

gez. Siemon
Bauamt

Weihnachtsfeier der Blunoer Senioren

Zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier am 27. November 
konnten wir 61 Senioren begrüßen. Wir waren über die rege 
Teilnahme sehr erfreut.
Bevor das Weihnachtsmenü (Vorsuppe, Entenkeule, Klöße, 
Rotkohl und Nachtisch) serviert wurde, erfreuten uns 13 
Kinder der Kita „Rasselbande“ mit Liedern, Gedichten und dem 
Märchen Frau Holle.

Das Programm war wunderschön und hat alle Anwesende 
erfreut. Dafür noch einmal ein Dankeschön an die Kinder und 
die Erzieher der Kita.
Nach dem Mittagessen saßen wir gemütlich beisammen.
Unsere Bürgermeisterin war als Überraschungsgast eingeladen.
In einer Gesprächsrunde konnte sie spezielle Fragen 
beantworten.

Nach dem Kaffee bedankte sich unser Ortsvorsteher 
Udo Zippack beim Küchenteam für die Arbeit und für ihr 
Engagement.

Für alle war es ein sehr schöner Tag, der die Vorweihnachtszeit 
einläutete.

Das Küchenteam

Förderübergabe Ostsächsische Sparkasse 
Dresden an Jugendfeuerwehr 

Seidewinkel am 01.12.2023

Große Freude gab es im Dezember bei der Jugendfeuerwehr 
Seidewinkel. Anlässlich des gemeinsamen Jahresabschlusses 
mit Eltern und Kameraden des Löschbezirkes Mitte der 
Freiwilligen Feuerwehr Elsterheide (Seidewinkel, Bergen, 
Neuwiese und Nardt) wurde ihnen eine Förderung durch 
Henryk Krongraf, Filialdirektor der Ostsächsischen Sparkasse 
Dresden in Höhe von 1500 � aus Mitteln des PS-Lotteriesparen-
Zweckertrags übergeben. Das Geld ist für Beschaffungen neuer 
Uniformen der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Elsterheide 
vorgesehen. Ebenfalls nutzen die Kameraden diese Gelegenheit 
um sich mit einer kürzlich neu beschafften Wärmebildkamera 
vertraut zu machen.

Ein Vogel wollte Hochzeit machen...

So schallte es auch in diesem Jahr wieder im Januar durch 
unser Haus in der Kindertagesstätte „Lutki“ Bergen. Doch 
„Hochzeit feiern“ macht erst mit vielen Gästen richtig Spaß.

Den sorbischen Brauch der Vogelhochzeit feierten wie 
gemeinsam mit den Eltern, der Bürgermeisterin und den 
Vertretern der Domowina und des Witaj-Sprachzentrums. 
Auf der Bühne des Gasthauses „Zur Linde“ in Bergen, 
versammelten sich verkleidete Kinder als Vögel sowie 
die sorbische Hochzeitgesellschaft in Hoyerswerdaer 
Festtagstracht. Vertreter unseres Brautpaares waren 
njewjesta (Braut) Elli und �Q�D�Z�R�@�H�� (Bräutigam) Tobias. 
Mit Liedern, Gedichten und Tänzen stellten die Kinder ein 
abwechslungsreiches Programm vor. Mit selbstgebackenem 
Kuchen und Kaffee endete unsere gelungene Vogelhochzeit 
am 25.01.2024 in Bergen. Recht herzlich bedanken wir uns bei 
unseren Eltern für das Kuchenbuffet, bei Frau Renate Scharf für 
die Unterstützung beim Anziehen der sorbischen Trachten und 
bei Frau Nevoigt für die herzliche Aufnahme im Gasthaus.

Zamperdank

Liebe Einwohner von Nardt, Seidewinkel, Neuwiese, Bergen, 
gleich im Januar waren wir mit bunten Kostümen in diesen 
Dörfern unterwegs. Wir trafen auf viele offene Türen und wurden 
mit vielen leckeren Sachen überrascht. Recht herzlich bedanken 
wir uns bei allen Einwohnern für die Taler, Bastelmaterialien, 
Tee, Süßigkeiten und Eier. So können wir uns wieder viele 
kleine und große Wünsche erfüllen. Ein herzliches Dankeschön 
an Frau Nevoigt von der Gaststätte „Zur Linde“ und Familie 
Schönfeld, die für unser leibliches Wohl zu Mittag sorgten, sowie 
den Eltern, die uns 
beim Zampern so 
zahlreich begleiteten. 
Die Kinder und 
Erzieher aus der 
Kita „Lutki“ Bergen 
wünschen allen viel 
Gesundheit und ein 
Wiedersehen im 
nächsten Jahr!
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Januar ist Zamperzeit in Klein Partwitz

Um den guten Vorsätzen nicht allzu viel Chancen 
�]�X���J�H�E�H�Q�����Ñ�Q�G�H�W���G�D�V���(�U�Z�D�F�K�V�H�Q�H�Q�]�D�P�S�H�U�Q���L�Q���.�O�H�L�Q��
Partwitz inzwischen schon traditionsgemäß am ersten 
Januarwochenende statt.

Am 6. Januar fanden sich circa 35 Zamperer mehr oder weniger 
pünktlich um 9 Uhr vor der Freiwilligen Feuerwehr ein, um bei 
angenehmen Temperaturen um den Nullpunkt den Winter zu 
vertreiben. Unterstützt wurde die Zampergesellschaft von den 
Lausitzer Blasmusikanten, die wie immer für beste musikalische 
Unterhaltung sorgten. 
Nach der Runde durch die Siedlung und einen Teil der 
Hauptstraße konnten sich die Zamperer zur Mittagszeit bei Fam. 
Klammer in der Pension am Park bei einer deftigen Soljanka 
stärken und aufwärmen. Danach ging es direkt weiter durch 
den restlichen Teil des Dorfes bis dann schon im Dunklen das 
Tagesziel, der Sveda-Hof, ohne nennenswerte Verluste erreicht 
wurde. Hier konnten sich alle mit Rührei und Bratkartoffeln 
Energie tanken, um den letzten Teil des Tages anzugehen.
Nach einem Abschiedsgruß der Lausitzer Blasmusikanten 
übernahm DJ Discotheka und sorgte mit Rock & Pop, Schlager, 
Hip Hop und Heavy Metal für eine bis Mitternacht durchgehend 
volle Tanzfläche. Highlight war dann sicher der spontane Auftritt 
von Wolle Petri, der zufällig vor Ort war, da er seinen jährlichen 
Angelurlaub in der Region verbrachte. Innerhalb von Sekunden 
brachte er den Saal mit seinen größten Hits zum Kochen. Und 
völlig aus der Puste verabschiedete er sich mit den Worten: 
„Partwitz? Das ist Wahnsinn!!!!“

Großer Dank für den tollen Tag gebührt den Lausitzer 
Blasmusikanten, Fam. Klammer, dem Sveda-Hof, DJ 
Discotheka, dem Orga-Team sowie den vielen Helfern 
im Hintergrund. Und nicht zuletzt soll natürlich allen Klein 
Partwitzern und Klein Partwitzerinnen für die gute Laune, die 
vielen Tänze auf den Höfen, die Stärkungen zwischendurch und 
die großzügigen Spenden gedankt werden. 

Weiter ging es dann am 27. Januar mit dem Zampern der 
Jüngsten an gleicher Stelle zu gleicher Uhrzeit. 

Bei bestem Wetter zogen die kleinen Zamperer erst durch die 
Siedlung, um dann das restliche Dorf unsicher zu machen. 
In Summe fast 25 Kinder zwischen 2 und 12 zogen durch die 
Partwitzer Straßen und standen den Erwachsenen in nichts 
nach. Der Abschluss fand in der Freiwilligen Feuerwehr statt, 
wo es den Klassiker „Nudeln mit Tomatensauce“ gab, bevor alle 
dann mehr oder weniger ziemlich erschöpft ins Bett fielen.
Auch hier vielen Dank vor allem an Ramona und Ulrike für 
die Essensvorbereitungen, an alle Klein Partwitzer und Klein 
Partwitzerinnen, das Orga-Team und natürlich den Kids, die so 
tapfer durchgehalten haben. Diese freuen sich über eine prall 
gefüllte Reisekasse und wieder aufgefüllte Süßigkeitenvorräte.
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Ihre persönliche Rentenberatung - telefonisch oder persönlich

Die Deutsche Rentenversicherung bietet einen wichtigen Service: kostenlose und kompetente Beratung durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter. Die Versichertenberaterin Frau Wartenburger beantwortet Ihre Fragen gern zur Rentenversicherung und hilft dabei, Ihr 
Versicherungskonto zu klären und Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung zu stellen.
Wir bitten um Vereinbarung eines individuellen Termins unter 0151/20258270.

ANZEIGEN:

Ostern in der Schrotholzscheune Bergen 

•	 Am Gründonnerstag,dem 28.3.24 ,findet die alljährliche 
Hausandacht mit Sup.i.R. Vogel und dem gemeinsamen 
Singen von sorbischen und deutschen Passionsliedern 
in der Schrotholzscheune statt. ( Bitte Tasse mitbringen)
Beginn:  16:30 Uhr

•	 An den Osterfeiertagen , Karfreitag,Ostersonntag 
& Ostermontag können sich die Besucher wieder auf 
Führungen durch die  Ausstellung von ca.1000 Sorbischen 
Ostereiern und neuen Preisträgerkollektionen freuen.Es 
finden täglich Präsentationen im Verzieren von Ostereiern 
sowie kleine Mitmachaktionen statt. Am Ostersonntag 
können die Kinder kleine Nestchen suchen. 		
Geöffnet:  10:00 bis 17:00 Uhr und jederzeit gern nach 
Absprache 

•	 Ostereier-Malkurs  					   
Wer Lust hat,selbst einmal ein Ei in der Wachstechnik oder 
zB ein Windlicht mit Glasmalerei zu gestalten , kann dies in 
einem Workshop nach Vereinbarung ausprobieren .

Fragen oder Anmeldungen unter 
Birgt Pattoka: 03571 426808
�R�G�H�U���0�D�L�O�������V�F�K�U�R�W�K�R�O�]�V�F�K�H�X�Q�H���S�D�W�W�R�N�D�#�Z�H�E���G�H�˜



ElsterheiderINFO Nr. 234 – Jahrgang 2024 – 26. Februar 2024 ElsterheiderINFO Nr. 234 – Jahrgang 2024 – 26. Februar 2024

Beratungsstelle: Berns Herzger
A.-Einstein-Straße 47a
02977 Hoyerswerda
Tel.: 03 57 1 - 6 07 94 29
Bernd.Herzger@vlh.de
www.vlh-hoyerswerda.de
Bei Bedarf Hausbesuche
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Hauptstraße 50
02979 Elsterheide
OT Klein Partwitz
Mobil: 0162 / 4254555
Bautischlerei

Trockenbauer
Forstdienste

Säge-Spaltservice
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Schmiedeweg 12
03130 Spremberg OT Terpe

Tel. 03564 22 009

www.TRAKLAN.de
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�Œ Neueindeckungen �Œ Zimmererarbeiten �Œ Reparaturen im Dachbereich
�Œ Steildächer �Œ Dachklempnerarbeiten �Œ Einbau v. Wohnraumdachfenstern
�Œ Flachdächer �Œ Schornsteinkopfsanierung �Œ Montage von Solaranlagen

Innungsfachbetrieb für:

Velux-Partner

Brandenburgplatz 2 • 02991 Lauta
Tel./Fax 035722 31632 
Funk 0171 9515906
ddm.angermann@t-online.de 
www.dachdecker-angermann.de
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